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Information der

Betreuungsbehörde

Wir sind wie folgt 

zu erreichen:

* Frauen und Männer sind gleichermaßen angesprochen, der bes-
seren Lesbarkeit wegen wird im Text jedoch nur die männliche 
Form verwendet.

           Banken 

und Bevollmächtigte *

Weigert sich eine Bank zu 
Unrecht, eine schriftliche 
Vollmacht anzuerkennen, 
können ihr die die Kosten für 
ein deshalb notwendiges Be-
treuungsverfahren auferlegt 
werden.

Rechtsprechung:

AG Hamburg-Wandsbek

Die Kosten der Einrichtung 
einer Betreuung können einer 
nicht unmittelbar am Betreu-
ungsverfahren beteiligten 
Bank bzw. Sparkasse aufzu-
erlegen sein, wenn diese eine 
vorgelegte privatschriftliche 
Vorsorgevollmacht grund-
los nicht akzeptiert hat und 
dadurch grob schuldhaft das 
Tätigwerden des Betreuungs-
gerichts veranlasst hat.

Beschluss vom 15.6.2017
Aktenzeichen: 706 XVII 53/17

LG Hamburg
Beschluss vom 30.08.2017

Aktenzeichen: 301 T 280/17 



Gelegentlich wird von Bank-
mitarbeitern verlangt, dass 
sich rechtliche Betreuer er-  
neut als Betreuer ausweisen, 
obwohl der Nachweis bereits 
zu früherer Zeit erfolgte.

Demgegenüber genügt zur 
Legitimation als Betreuer 
jedoch die einmalige Vorlage 
des Betreuerausweises.

Rechtsprechung:

BGH 11. Zivilsenat

Eine Bank ist nicht berechtigt, 
nach einmaliger Vorlage des 
Betreuerausweises im Origi-
nal dessen erneute Vorlage 
bei jeder nachfolgenden 
Verfügung des Betreuers zu 
verlangen.

Beschluss vom 30.03.2010
Aktenzeichen: XI ZR 184/09

           Banken 

und Betreuer *

           Banken 

und Bevollmächtigte *

Bei bereits bestehender Ge-
schäftsverbindung sind Ban-
ken grundsätzlich verpfl ich-
tet, Vorsorgevollmachten zu 
akzeptieren, sofern diese im 
Original vorgelegt und nicht 
wegen Zweifeln an Echtheit 
und Wirksamkeit sofort zu-
rück gewiesen wird.

Rechtsprechung:

LG Detmold

Umfang einer Vorsorgevoll-
macht bei Bankgeschäften:

Eine Vollmacht welche die Ver-
mögensangelegenheiten des 
Vollmachtgebers umfasst, be-
rechtigt den Bevollmächtigten 
auch dann zu einer Verfügung 
über ein Bankkonto des Voll-
machtgebers, wenn für dieses 
keine gesonderte Bankvoll-
macht erteilt worden ist.

Macht eine Bank die Verfügung 
des Vorsorgebevollmächtigten 
über ein Bankkonto des Voll-
machtgebers trotz Vorliegens 
der Vorsorgevollmacht von 

unberechtigten Bedingungen 
abhängig, so haftet sie dem 
Vollmachtgeber für den die-
sem hierdurch entstandenen 
Schaden z. B. für die Aufwen-
dungen für die Einschaltung 
eines Rechtsanwalts.

Urteil vom 14.01.2015
Aktenzeichen: 10 S 110/14

BGH 12. Zivilsenat

Hat der Vollmachtgeber eine 
Vorsorgevollmacht im Bereich 
der Vermögenssorge erteilt, 
zu der auch der Abschluss 
und die Erfüllung von Verbind-
lichkeiten gehört, besteht in 
der Regel kein Bedarf für die 
Anordnung einer ergänzenden 
Betreuung mit dem Aufgaben-
kreis „Eingehen von Verbind-
lichkeiten“.
 „… mit der Bejahung des 
Punktes „Sie darf mein Ver-
mögen verwalten und hierbei 
alle Rechtshandlungen und 
Rechtsgeschäfte im In- und 
Ausland vornehmen, Erklä-
rungen aller Art abgeben 
und entgegennehmen sowie 
Anträge stellen, abändern, 
zurücknehmen“ grundsätzlich 
eine Vollmacht im Bereich 
Vermögenssorge erteilt, die 
auch den Abschluss und die 
Erfüllung von Verpfl ichtungs-
geschäften beinhaltet. …“

Beschluss vom 22.04.2015
Aktenzeichen: XII ZB 61/15


